
 

 
 
 
 
 

 
                 Sondernummer 48/2021  │   16.03.2021                          

                  
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Straßenkehrung 
Donnerstag + Freitag  

25. – 26. März 2021 

Beginn: 7.00 Uhr 
 

Alle Fahrzeugbesitzer werden ersucht, die Fahrbahn im genannten Zeitraum frei von 
abgestellten Fahrzeugen zu halten!!!! 

 

Die Straßenkehrung wird von der Fa. Pöck durchgeführt. 
 

Die Teststraße im Gmuastodl wird  
weitergeführt! Sie ist schon ab 17.02.2021 
in Betrieb.  
 

Herzlichen Dank dafür an alle, die das mög-
lich gemacht haben. 
 

Für mich als Bürgermeister ist es wichtig, 
dass es Testmöglichkeiten ohne lange An-
fahrtswege und ohne große Hürden gibt. 
Bürgernah, direkt in der Gemeinde – das ist 
die beste Lösung. 
 

Weitere Informationen des 
Bürgermeisters 

 

Die Bundesregierung gab bekannt, die gel-
tenden Coronamaßnahmen am 15.03.2021 
neu zu bewerten. Aufgrund der nach wie vor 
hohen Covid 19-Erkrankungen wurde von 
der Bundesregierung und den Bundeslän-
dern festgelegt, die geltenden Covid 19-
Bestimmungen großteils beizubehalten und 
die Covid 19-Entwicklung weiter zu beobach-
ten.  
 

Die Covid 19-Tests sind für die BürgerInnen 
weiterhin kostenlos.  
 
 

Die Anmeldung zu den Testungen in der 
Gemeinde erfolgt nach wie vor über das An-
meldesystem www.oesterreich-testet.gv.at.  
 

Sollte dies nicht möglich sein, kann sie in 
Ausnahmenfällen das Gemeindeamt zur 
Testung anmelden. Bitte für die Anmeldung 
die Sozialversicherungsnummer 
 und die Handynummer (keine Festnetz-
nummer) angeben. Die Anmeldung im Ge-
meindeamt ist jeweils am Dienstag und Frei-
tag von 8.00 bis 11.00 Uhr möglich!  
Bitte zur Testung eine FFP2-Maske, einen 
Lichtbildausweis und die E-Card mitnehmen.  
 

Ich danke allen, die diese Testmöglichkeit in 
Anspruch nehmen! 
 
„Alte“ und aktuelle Covid 19-Maßnahmen 
des Bundes: 
 

● Ausgangsbeschränkungen von 20.00 
bis 6.00 Uhr gelten nach wie vor! Es dürfen 
sich zwischen 6.00 und 20.00 Uhr maximal 
2 Haushalte treffen (höchstens 4 Erwachse-
ne mit maximal 6 Kindern). Diese Regelung 
gilt bis voraussichtlich 24.03.2021. 
 

● FFP2-Maskenpflicht besteht weiter. 
 

● Abstandsregelung von 2m an allen öf-
fentlichen Orten - sowohl indoor als auch 
outdoor. 
 

● Für körpernahe Dienstleistungen ist ein 
negativer Covid 19-Test, nicht älter als  
48 Stunden, notwendig. Auch Kunden benö-
tigen ein negatives Testergebnis. Es gilt 
grundsätzlich FFP2-Maskenpflicht. 
 
 
 

http://www.oesterreich-testet.gv.at/


● Das Gasthaus Karl-Wirt bietet von Don-
nerstag bis Sonntag von 11.00 – 14.00 Uhr 
an, Essen abzuholen. Für Bestellungen: 
Tel.: 02160/7160! 
 

● Schanigärten dürfen voraussichtlich am 
27. März 2021 wieder bundesweit öffnen.  
 

● Schulsport ist wieder möglich. Dazu 
gibt es einen Erlass des Bundes, der di-
rekt an die Schulen ergangen ist.  
 

● Sport bis 18 Jahre: Sport im Freien ist mit 
einer Gruppe von zehn Personen und bis zu 
zwei Trainern erlaubt. Kontaktsport ist nicht 
erlaubt. Es besteht ein verpflichtendes Prä-
ventionskonzept und Registrierungspflicht.  
 

● Initiative „Österreich impft“ beantwortet 
Fragen rund um die Corona-Impfung. Tel.: 
0800 555 bzw. www.österreich-impft.at. 
 

● Die Corona-Schutzimpfung ist freiwillig 
und kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt 
über die Website 
www.burgenland.at/coronavirus. 
Alle, die keinen Internetzugang haben, 
können sich in der Gemeinde unter 
02160/8275 oder per E-Mail anmelden. 
 

● Gelbe Säcke werden von mir zugestellt. 
Den Bedarf bitte vorher im  
Gemeindeamt per Telefon (02160/8275) 
oder Mail bekanntgeben! Die Abholung ist 
auch im Gemeindeamt möglich. 
 

● Der Parteienverkehr im Gemeindeamt ist 
noch bis voraussichtlich 31.03.2021 aus-
gesetzt. In dringenden Fällen wird vor ei-
nem beabsichtigten Besuch im Gemeinde-
amt ersucht, telefonisch mit den Bedienste-
ten vorweg Kontakt aufzunehmen. 
 

● Das Altstoffsammelzentrum bleibt für 
alle Entsorgungen weiterhin geöffnet. 
Jeden Mittwoch: 13.00 – 16.00 Uhr. 
Jeden 2. Samstag (gerade Kalenderwoche): 
8.00 – 11.00 Uhr. 
Bitte auch hier die Coronamaßnahmen be-
achten und nach der Entsorgung das Areal 
sogleich verlassen! 
 

● In den diversen öffentlichen Gemeinde-
objekten („alte“ Volksschule, „alter“  
Kindergarten, Sportplatz, Turnsaal (für 
Erwachsene, Vereine), Vereins- und Kul-
turhaus, „altes“ Feuerwehrhaus) ist der  
Aufenthalt für einschlägige Raumbenüt- 
 
 
 
 
 

zungen bis voraussichtlich 24.03.2021  
(analog der Ausgangsbeschränkung des 
Bundes) leider noch untersagt. 
 

● Der Musikunterricht im Vereins- und 
Kulturhaus ist weiterhin möglich! 
 

● Die Erhebungen zur Sommerferienbe-
treuung erfolgten direkt an die Eltern. 
 

● Friedhof: Grabbesitzer, die den Freiraum 
zwischen den Gräbern pflastern lassen 
möchten, können sich im Gemeindeamt 
melden. Bei genügender Anzahl wird wieder 
mit der Pflasterfirma Summer betreffend wei-
terer Vorgangsweise Kontakt aufgenommen. 
 

● Musterung: Ein Bus für die Musterung 
(Stellung) wurde organisiert. 
 

● Für das Mittagessen in Kindergarten und 
Volksschule wird ein neuer Anbieter gesucht, 
da von der Firma Naglreiter informiert wurde, 
dass die bisherigen Menüpreise stark steigen 
werden. Bei sozialer Notwendigkeit kann um 
Förderung bei der Burgenländischen Lan-
desregierung für Kinder im Kindergarten an-
gesucht werden.  
E-Mail: anbringen@bgld.gv.at 
 

● Da das gegenwärtige Dorferneuerungs-
konzept schon 10 Jahre Gültigkeit hat, ist 
geplant, mit dem Gemeinderat und der inte-
ressierten Bevölkerung ein neues Dorfer-
neuerungskonzept zu erstellen. Unsere Ge-
meinde ist Vorreiter in Sachen Dorferneue-
rung im Burgenland. Das erste Konzept wur-
de bereits 1997 erstellt. Ich danke allen Ge-
meindebürgern, Vereinen, sowie dem Ge-
meinderat für die bisherige Unterstützung der 
diversen Dorferneuerungsprojekte. Sie ma-
chen unseren Heimatort weiter fit für die Zu-
kunft. Schwerpunkte der Dorferneuerung: 
Z.B. Mobilitätskonzept, diverse Klima-
schutzmaßnahmen im öffentlichen und priva-
ten Bereich, Umgang mit Natur und Umwelt, 
Ernährung und Gesundheit, diverse Infra-
strukturmaßnahmen, Flächenwidmung. 
 

G’sund bleiben und bitte zum Test ge-
hen! Halten wir weiterhin mit Abstand 

zusammen! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr/Euer Bürgermeister 

 
 
 

Erwin Preiner 
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